
Antrag an den Landeskongress 2025 der DPolG Hamburg 
 
 
 
          Antrag Nr. -2- 
 
 
 
 
Antragsteller:  Landesvorstand 
 
 
Betreff:    Satzungsänderung  
 
 
 
 
 
 
Der Landeskongress möge folgende Satzungsänderung beschließen: 
 
 
§ 5  Ende der Mitgliedschaft 
 
5.2  Der Austritt muss dem Vorstand schriftlich in Textform erklärt werden. Die 

Kündigungsfrist beträgt 6 (sechs) Wochen zum Quartalsende 
 
5.4 Bei Beitragsrückständen von mehr als drei Monaten oder Minderzahlungen in 

entsprechender Höhe kann ein Mitglied aus der Deutschen 
Polizeigewerkschaft im dbb (DPolG Hamburg) ausgeschlossen bzw. von der 
Mitgliederliste gestrichen werden. Der Anspruch auf die rückständigen 
Beiträge bleibt bestehen. Die Entscheidung hierüber liegt beim 
Landesvorstand mit einfacher Mehrheit. 

 
 
 
Begründung: 
 
ggf. mündlich, wenn gewünscht 
 
 
 
 
 
 
 
Beschluss: 
 
 
 

 □ angenommen                                   □ abgelehnt                            


